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§ 28
Voraassetzungen der Übergabe 

an gesellschaftliche Organe 
der Rechtspflege

(1) Über Vergehen beraten und ent
scheiden die gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege, wenn im Hinblick auf die 
eingetretenen Folgen und die Schuld des 
Täters die Handlung nicht erheblich gesell
schaftswidrig ist und wenn unter Berück
sichtigung der Tat und der Persönlichkeit 
des Täters eine wirksame erzieherische Ein
wirkung durch das gesellschaftliche Organ 
der Rechtspflege zu erwarten ist. Diese 
Sachen sind durch die staatlichen Organe 
der Rechtspflege zu übergeben, wenn der 
Sachverhalt vollständig aufgeklärt ist und 
der Täter seine Rechtsverletzung zugibt. Bei 
fahrlässigen Straftaten kann die Sache 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechts
pflege auch dann übergeben werden, wenn 
ein erheblicher Schaden eingetreten ist, je
doch die Schuld des Täters infolge außer
gewöhnlicher Umstände gering ist.

Hinweis: Vgl. § 58 StPO.

(2) Unter diesen Voraussetzungen bera
ten und entscheiden die gesellschaftlichen 
Organe der Rechtspflege über alle Vergehen, 
insbesondere über
— Vergehen gegen das sozialistische und

persönliche Eigentum;
— Körperverletzungen;
— Verletzungen des Arbeite- und Gesund

heitsschutzes.
(3) Eine Übergabe kann insbesondere er

folgen, wenn Verpflichtungen der Arbeits
kollektive, der Hausgemeinschaften, der 
Brigaden oder anderer Kollektive eine er
folgreiche Erziehung des Rechtsverletzers 
gewährleisten und die Rechte und Inter
essen der Bürger und der Gesellschaft ge
wahrt werden.

(4) Die gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege beraten und entscheiden auch 
über Verfehlungen.

Hinweis: Vgl. § 2 Abs. 3, §§ 3 und 6 der 
l.DVO zum EGStGB/StPO - Verfolgung 
von Verfehlungen —, abgedr. unter Reg.- 
Nr.3.

• § 29
Erziehungsmaßnahmen

(1) Die gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege können im Ergebnis ihrer Be
ratung folgende Erziehungsmaßnahmen 
festlegen:
— Der Bürger wird verpflichtet, sich beim 

Geschädigten oder vor dem Kollektiv zu 
entschuldigen.

— Die Verpflichtung des Bürgers zur Wie
dergutmachung des angerichteten Schar
dens und andere Verpflichtungen werden 
bestätigt.

— Der Bürger wird verpflichtet, den ange
richteten Schaden durch eigene Arbeit 
wiedergutzumachen oder, falls dies nicht 
möglich ist, Schadensersatz in Geld zu 
leisten.

— Der Bürger wird verpflichtet, die Belei
digung öffentlich zurückzunehmen.

— Dem Bürger wird eine Rüge ausgespro
chen.

— Dem Bürger wird eine Geldbuße von 5,— 
bis zu 50,— Mark oder bei Eigentums
vergehen oder -Verfehlungen eine Geld
buße bis zum dreifachen Wert des ver
ursachten Schadens, höchstens jedoch 
150,— Mark auferlegt.
(2) Die gesellschaftlichen Organe der 

Rechtspflege können Verpflichtungen einer 
Brigade, einer Hausgemeinschaft oder eines 
anderen Kollektivs oder eines Bürgers zur 
Erziehung des Rechtsverletzers bestätigen.

(3) Die Verpflichtung des Bürgers zur 
Wiedergutmachung des Schadens erfolgt im 
Einvernehmen mit dem Geschädigten.

(4) Die gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege können Empfehlungen an die 
Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe 
und Einrichtungen, die Vorstände der Ge
nossenschaften und die Leitungen der ge
sellschaftlichen Organisationen geben. 
Diese sind verpflichtet, innerhalb von zwei 
Wochen schriftlich dazu Stellung zu neh
men.

3. A b s c h n i t t  
Strafen ohne Freiheitsentzug

§ 30
Anwendungsbereich und Zweck der Strafen 

ohne Freiheitsentzug

(1) Strafen ohne Freiheitsentzug werden 
unter Berücksichtigung der Schwere der Tat


